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 Sitzung 
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Der Oberbürgermeister 25.02.2003  X 
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Thema: 
 
 
Information gemäß § 1 Abs. 5 der zweiten Straßenausbaubeitragssatzung 
 
Halbjährlicher Bericht über die durchgeführten Bürgerinformationsveranstaltungen und 
Zustimmungsabfragen gemäß § 1 Abs. 3 und 4 der Zweiten Straßenausbaubeitragssatzung 
 
Die Landeshauptstadt Magdeburg stellt die Entscheidung über eine beitragsauslösende Maßnahme 
bei grundhaften straßenbaulichen Maßnahmen in Anliegerstraßen unter den ausdrücklichen 
Vorbehalt, dass nicht eine Mehrheit der später Beitragspflichtigen widerspricht. Der Widerspruch 
kann im schriftlichen Verfahren oder in einem Erörterungstermin erklärt werden. 

Den Grundstückseigentümern der an den Verkehrsanlagen anliegenden Grundstücke wurde ein 
Formblatt mit der Bitte zugesandt, sich zustimmend oder ablehnend zu den vorgesehenen baulichen 
Maßnahmen zu äußern. Es wurde darauf hingewiesen, dass eine Nichtäußerung/Enthaltung nicht als 
Widerspruch gewertet wird. 

 

Zustimmungsabfragen 
Datum Anzahl 

Maßnahmen  Grundstücke Zustimmung Ablehnung Enthaltung 
      
Zum Friedensweiler    6.8.02 17   4   4   9 
Wahlitzer Weg  13.8.02 54 16   9 29 
Steinbergstraße  27.8.02 22   4 18   0 
Waltherstraße  17.9.02 44 35   2   7 
Lorenzlust  24.9.02 46 22   2 22 
Wolframstraße 15.10.02 39 23   7   9 
Schneidersgarten 19.11.02   5   2   2   1 
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Bezüglich der Durchsetzung der geplanten straßenbaulichen Maßnahmen „Zum Friedensweiler“, 
„Wahlitzer Weg“, „Waltherstraße“, „Lorenzlust“, „Wolframstraße“ und „Schneidersgarten“ 
bestehen somit keine Bedenken, da den satzungsrechtlichen Vorschriften entsprochen wurde. 

Dem Bauverwaltungsamt liegt bei der Maßnahme „Steinbergstraße“ ein schriftlich erklärter 
mehrheitlicher Widerspruch vor. Gemäß § 1 Abs. 4 der Straßenausbaubeitragssatzung entscheidet 
der Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr über das Vorliegen des überwiegenden 
öffentlichen Interesses an einem Ausbau der v. g. Verkehrsanlage. Zu der Maßnahme wird derzeit 
die entsprechende Drucksache vorbereitet. 
 
Bei straßenbaulichen Maßnahmen in Verkehrsanlagen mit starkem innerörtlichen Verkehr und 
Durchgangsstraßen erfolgt die Information weiterhin in Form von Pressemitteilungen bzw. 
persönlichen Anschreiben der später Beitragspflichtigen. 

 
 
 
 
 
 
Kaleschky        Sachbearbeiter: Herr Hübner 
Beigeordneter für Stadtentwicklung,     Tel. 540 5212 
Bau und Verkehr 
 


